
Anlage A zur V/0090/2021 
Kurzüberblick 

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs von Kindern soll in der Sonnenstraße das 
ehemalige Hauptzollamt zu einer 9-Gruppen-Kindertageseinrichtung und 2 Großtages-
pflegestellen umgebaut werden. Mit der Vorlage soll die Baumaßnahme beschlossen 
werden.     
 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

 Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwi-
ckeln: 
 mit hohem Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft 

 

 

Mit der Vorlage wird das Ziel „Umbau des ehemaligen Hauptzollamts zu einer 9-Gruppen-
Kindertageseinrichtung und 2 Großtagespflegestellen in der Sonnenstraße“ verfolgt. 
Zielerreichung: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und im Januar 2021 ist die Genehmi-
gungsplanung eingereicht worden. Eine Realisierung bis Ende Juni 2023 ist vorgesehen. Laut 
Errichtungsbeschluss wurde ein finanzieller Bedarf von 6.900.000 € kalkuliert. Hinzu kommen 
Mehrkosten von 3.930.000 €. Es ist mit einem finanziellen Gesamtbedarf von 10.830.000 Euro zu 
kalkulieren. 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja  Nein   

Im beschlossenen Haushaltsplan 2021 enthalten? X Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  voll-
ständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Errichtungsbeschluss am 16.05.2018 mit der V/264/2018: Zustimmung Rat zur Nutzung des ehe-
maligen Hauptzollamtes und Teilbereiches des Bundesvernögensamtes, Sonnenstr. 85-89 als 
Kita mit 8, bzw. 7 ½ Gruppen und 2 Großtagespflegestellen. AUKB am 14.05.2019 mit der 
V/0395/2019: Zustimmung zur Beauftragung des Büros AKT Architekten Krych und Tombrock 
nach 2-stufigen VGV-Verfahren. 

Voraussichtlich Ratsbeschluss V/0090/2021 am 19.05.2021 ! 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Bei der Planung werden Vorgaben zu folgenden Querschnittsthemen eingehalten: 

Inklusion – Bauordnung NRW § 55 Abs. 1 im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Klimaschutz – Gebäudeleitlinien der Stadt Münster. 
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